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Präsidium des 
Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1017 W i e n  

Betrifft: Entwurf eines Minderheiten-Schulgesetzes 
für das Burgenland; 
Begutachtung - Stellungnahme 

Klappe Durchwahl 
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Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 

dieses Schreibens anführen. 
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In der Anlage beehrt sich der Rechnungshof. 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum 

ggstl Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

Anla�e 

Für die ;Richtigkeit 
der AuKWt�ung: 

20. Jänner 1994 

Der Präsident: 

Fiedler 
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RECHNUNGSHOF A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

L 

An das 

Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e n 

Betrifft: Entwurf eines Minderheiten-Schulgesetzes 
für das Burgenland; 
Begutachtung - Stellungnahme 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR: 0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 

dieses Schreibens anführen. 

ZI31-01/94 

Schreiben des BMUK vom 27. Dezember 1993. 
GZ 14 407 /2-III/2/93 

Der Rechnungshof bestätigt den Erhalt des ggstl Entwurfes und nimmt dazu wie folgt Stel­

lung: 

Der Rechnungshof verkennt nicht die Notwendigkeit, das Minderheitenschulrecht im Bur­

genland den bereits gegebenen Schulverhältnissen anzupassen und dabei auf Art 7 des 

Staatsvertrages von Wien Bedacht zu nehmen. 

Vor Inangriffnahme eines Schulneubaus. dessen Kosten in TZ 2.3 der Erläuterungen (Allge­

meiner Teil) mit zumindest 100 Mill S angegeben werden. sollten allerdings alle Möglichkei­

ten einer anderweitigen Unterbringung eingehend untersucht werden. 

Weiters erscheinen dem Rechnungshof die unter TZ 5.2 der Erläuterungen (Allgemeiner 

Teil) angenommenen zusätzlichen Kosten von rd 1 Mill S für die Unterbringung einer im 

Landesschulrat für Burgenland zu schaffenden Abteilung für das Minderheitenschulwesen 

als zu hoch. 
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RECHNUNGSHOF. Zl 31-01/94 -2-

Von dieser Stellungnahme werden ue 25 Ausfertigungen dem Präsidium des NR undje zwei 

Ausfertigungen dem Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform sowie dem 

Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

Für di'l�;�jt}gkeit der A�ung: 

20. Jänner 1994 

Der Präsident: 

Fiedler 
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